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A Allgemeine Versicherungsbedingungen für die  
Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2003)  
– Fassung Oktober 2003 

 
I. Der Versicherungsschutz (§§ 1 - 4) 
 
 
§ 1   Gegenstand der Versicherung 
 
1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungs-
schutz für den Fall, dass er wegen eines während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das den Tod, die 
Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen 
(Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von 
Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, für diese Folgen 
 
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen  
privatrechtlichen Inhalts 
 
von einem Dritten auf Schadenersatz in  Anspruch genommen wird.  
 
2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche 
Haftpflicht 
 
a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 

angegebenen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten 
des Versicherungsnehmers (versichertes »Risiko«); 

 
b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, 

soweit sie nicht in dem Halten oder Führen von Luft -, Kraft - oder 
Wasserfahrzeugen (abgesehen von Ruderbooten) bestehen. 
 
Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch Änderung 
bestehender oder durch Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt 
Folgendes: 
 
Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt oder 
wenn der Zustand wieder hergestellt ist, der vor der Erhöhung 
bestanden hat. 

 
c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 

Versicherung neu entstehen, gemäß § 2 (Vorsorgeversicherung). 
 
3. Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 
ausgedehnt werden auf die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschädigung, die weder durch Personenschaden noch durch 
Sachschaden entstanden ist, sowie wegen Abhandenkommens von 
Sachen. Auf die Versicherung wegen Abhandenkommens von Sachen 
finden die Bestimmungen über Sachschaden Anwendung. 
 
 
§ 2   Vorsorgeversicherung 
 
Für die Vorsorgeversicherung (§ 1 Ziff. 2 c) gelten neben den 
sonst igen Vertragsbestimmungen folgende Besondere Bedingungen 
 
1. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines 
neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf.  
 
Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des 
Versicherers, die auch durch einen der Beitragsrechnung beigedruckten 
Hinweis erfolgen kann, binnen eines Monats nach Empfang dieser 
Aufforderung jedes neu eingetretene Risiko anzuzeigen. Unterlässt der 
Versicherungsnehmer die rechtzeit ige Anzeige oder kommt innerhalb 

Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine 
Vereinbarung über den Beitrag für das neue Risiko nicht zu Stande, so 
fällt der Versicherungsschutz für dasselbe rückwirkend vom 
Gefahreneintritt ab fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die 
Anzeige des neuen Risikos erstattet ist, so hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 
Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, in 
dem die Anzeigefrist nicht verst richen war. 
 
2. Der Versicherungsschutz wird auf den Betrag von 1.000.000 EUR 
für Personenschäden und 500.000 EUR für Sachschäden begrenzt, 
sofern nicht im Versicherungsschein geringere Deckungssummen 
festgesetzt sind.  
 
3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, 
welche verbunden sind mit  
 
a) dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und 

Filmunternehmungen, Zirkussen und Tribünen, ferner von Luft - 
und Wasserfahrzeugen aller Art (abgesehen von Ruderbooten) und 
dem Lenken solcher Fahrzeuge, sowie der Ausübung der Jagd; 

 
b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung von 

und Handel mit explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine besondere 
behördliche Genehmigung erforderlich ist; 

 
c) dem Führen oder Halten von Kraftfahrzeugen. 
 
 
§ 3   Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes;  
 Zahlung des Erstbeitrages 
 
I. 1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungs-
nehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt. 

 
2. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten 
Höhe zu entrichten hat. 
 
II. 1. Der erste oder einmalige Beitrag  wird - wenn nichts anderes 
vereinbart ist - sofort nach Abschluss des Vertrages fällig.  
 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Erhalt 
des Versicherungsscheins und der Zahlungsaufforderung erfolgt. 
 
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.  
 
2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 
 
3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn der 
Versicherer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Abschluss des Vertrages gerichtlich geltend macht. 
 
4. Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigen Einziehung 
nicht widerspricht.  



 
 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des 
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  
 
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag 
wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer 
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. 
 
III.1. Die Leistungspflicht des Versicherers umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Ansprüche sowie den 
Ersatz der Entschädigung, welche der Versicherungsnehmer auf Grund 
eines von dem Versicherer abgegebenen oder genehmigten 
Anerkenntnisses, eines von ihm geschlossenen oder genehmigten 
Vergleichs oder einer richterlihen Entscheidung zu zahlen hat. Steht 
die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, ist die 
Entschädigung binnen zwei Wochen zu leisten. 
 
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das 
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch 
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den 
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen, 
gegebenenfalls die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers. 
 
Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall ge-
schuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die 
Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist der 
Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
verpflichtet. 
 
2. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im 
Versicherungsschein angegebenen Versicherungssummen die 
Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus 
derselben Ursache oder mehrere Schäden aus Lieferungen der gleichen 
mangelhaften Waren gelten als ein  Schadenereignis.  
 
Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Schadenereignis mit einem im Versicherungsschein festgelegten 
Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt. 
 
Ferner kann vereinbart werden, dass der Versicherer seine 
Gesamtleistung für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres 
auf ein Mehrfaches der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 
 
3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
den Anspruch zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger, so führt der Versicherer 
den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf  seine 
Kosten. 
 
4. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet (vgl. aber 
IV Ziff.   1). 
 
IV. 1. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Versicherungssumme, 
so hat der Versicherer die Prozesskosten nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe der Ansprüche zu tragen, und 
zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem Schadenereignis 
entstehende Prozesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Fällen 
berechtigt, durch Zahlung der Versicherungssumme und seines der 
Versicherungssumme entsprechenden Anteils an den bis dahin 
erwachsenen Kosten sich von weiteren Leistungen zu befreien. 
 
2. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 

Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im 
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. Der Rentenwert 
wird auf Grund der Allgemeinen Sterbetafeln für Deutschland mit 
Erlebensfallcharakter 1987 R Männer und Frauen und unter 
Zugrundelegung des Rechnungszinses, der die tatsächlichen 
Kapitalmarktzinsen in Deutschland berücksichtigt, berechnet. Hierbei 
wird der arithmetische Mit telwert über die jeweils letzten zehn Jahre 
der Umlaufrenditen der öffentlichen Hand, wie sie von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlicht werden, zu Grunde gelegt. Nachträgliche 
Erhöhungen oder Ermäßigungen der Rente werden zum Zeitpunkt des 
ursprünglichen Rentenbeginns mit dem Barwert einer aufgeschobenen 
Rente nach der genannten Rechnungsgrundlage berechnet. 
 
Für die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Lebensjahr als 
frühestes Endalter vereinbart. 
 
Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei unselbstständig 
Tätigen das vollendete 65. Lebensjahr als Endalter vereinbart, sofern 
nicht durch Urteil, Vergleich oder eine andere Festlegung etwas 
anderes bestimmt ist oder sich die der Festlegung zu Grunde gelegten 
Umstände ändern. 
 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug 
sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme über-
steigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von 
der Versicherungssumme abgesetzt. 
 
3. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich an dem Widerstand des Versicherten scheitert, so hat der 
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 
an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 
 
 
§ 4   Ausschlüsse 
 
I. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bezieht sich der Versich-
erungsschutz nicht auf  
 
1. Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 
besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 
 
2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte 
Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbe-
hinderung, Fürsorgeansprüche (vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB, 
63 HGB, 39 und 42 Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestim-
mungen der Gew.-Ordn., des Sozialgesetzbuches VII und des Bundes-
sozialhilfegesetzes) sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen. 
 
3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen; jedoch sind Ansprüche aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII mitgedeckt. 
 
4. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, 
Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den 
Vorbereitungen hierzu (Training). 
 
5. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch 
allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder 
Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Russ, Staub und dgl.), ferner 
durch Abwässer, Schwammbildung, Senkungen von Grundstücken 
(auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines 
solchen), durch Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Ramm-
arbeiten, durch Überschwemmungen stehender oder fließender 



 
Gewässer sowie aus Flurschaden durch Weidevieh und aus 
Wildschaden. 
 
6. Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
 
a) der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast 

gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat 
oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  

 
b) die Schäden 

 
n durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; 
bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Tätigkeit betroffen waren; 

 
n dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 

Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder 
beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, 
Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen 
Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 
betroffen waren; 

 
n durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 

Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen 
oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren 
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der VN 
beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich 
notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von 
Schäden getroffen hatte. 

 
Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von 
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder 
Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt 
gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den 
Versicherungsnehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen. 
 
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche 
 
n auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung; 
n wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung 

durchführen zu können; 
n wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 

wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten 
Erfolges; 

n auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung; 

n auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung; 

n wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen. 

 
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt. 
 
7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mit telbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen (z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- 
und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern 
erzeugte Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.∗ 
 

                                                                 
∗ ) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet 
und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 

8. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und 
alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden. 
 
Dies gilt nicht 
 
a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
 
oder 
 
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche wegen 

Schäden durch Umwelteinwirkung erhoben werden, die durch vom 
Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse 
(auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht),  

 
es sei denn  
 
sie resultieren aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, 
Demontage, Instandhaltung oder Wartung von  
 
n Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 

herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

 
n Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 

(UmweltHG-Anlagen); 
 
n Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen 

einer Genehmigungs- oder Anzeigenpflicht unterliegen, soweit es 
sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt; 

 
n Abwasseranlagen 
 
oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.  
 
II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben 
 
1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben. Bei der Lieferung oder Herstellung 
von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz 
gleich. 
 
2. Haftpflichtansprüche 
 
a) aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die 

mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

 
b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versich-

erungsvertrages; 
 
c) von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt 

geschäftsfähiger Personen; 
 
d) von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht 

rechtsfähiger Handelsgesellschaften; 
 
e) von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten 

oder öffentlichen Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine; 
 
f) von Liquidatoren. 
 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 
 



 
Die Ausschlüsse unter b bis f erstrecken sich auch auf Haftpflicht-
ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, wenn sie 
miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der 
Versicherungsnehmer besonders gefahrdrohende Umstände, deren 
Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen konnte und 
verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. 
Ein Umstand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne 
weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschaden, der aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers entsteht, sowie 
Sachschaden, der durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
ist, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch 
grobfahrlässig gehandelt hat. 
 
5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versich-
erungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge 
einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
 
 

II. Der Versicherungsfall (§§ 5, 6) 
 
 
§ 5   Obliegenheiten des Versicherungsnehmers; Verfahren 
 
1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, 
das Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge 
haben könnte. 
 
2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 14) unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen. 
 
Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Strafbefehl oder 
ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den 
Versicherungsfall selbst bereits angezeigt hat. 
 
Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem 
Versicherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb 
einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 
 
Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch gerichtlich  
geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm 
gerichtlich der Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich 
Anzeige zu erstatten. Das Gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer 
einstweiligen Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens.  
 
3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der 
Weisungen des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur 
Klarstellung des Schadenfalles dient, sofern ihm dabei nichts 
Unbilliges zugemutet wird. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des 
Schadens sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte 
zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug 
haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die 
Beurteilung des Schadenfalles erheblichen Schriftstücke einzusenden. 
 
4. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat der 
Versicherungsnehmer die Prozessführung dem Versicherer zu 
überlassen, dem von dem Versicherer bestellten oder bezeichneten 
Anwalt Vollmacht und alle von diesem oder dem Versicherer für nötig 
erachteten Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder 
Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, 
ohne die Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß 
Widerspruch zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe zu 
ergreifen. 
 
5. Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers einen Haftpflichtanspruch ganz oder 
zum Teil oder vergleichsweise anzuerkennen oder zu befriedigen.  
 
Bei Zuwiderhandlung ist der Versicherer von der Leistungspflicht frei, 
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach den Umständen die 
Befriedigung oder Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit 
verweigern konnte. 



 
 
6. Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse 
das Recht erlangt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist er verpflichtet, dieses Recht auf seinen 
Namen von dem Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmungen 
unter Ziff. 3 bis 5 finden entsprechende Anwendung.  
 
7. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder 
Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
 
 
§ 6   Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
I. Wird eine der in § 5 genannten Obliegenheiten oder eine andere 
im oder nach dem Versicherungsfall zu erfüllende Obliegenheit 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung behält der  Versicherungsnehmer insoweit seinen 
Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der 
Leistung gehabt hat.  
 
Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung oder Minderung 
des Schadens, behält der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit insoweit, als der 
Umfang des Schadens auch bei Erfüllung der Obliegenheit nicht 
geringer gewesen wäre. 
 
Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer seinen 
Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet 
war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beeinträchtigen oder 
wenn den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft. 
 
II. Wird eine Obliegenheit, die vor Eintritt des Versicherungsfalles 
oder zur Gefahrverhütung/-verminderung dem Versicherer gegenüber 
zu erfüllen ist, verletzt, hat der Versicherungsnehmer keinen 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von seinem Recht 
Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
von der Obliegenheitsverletzung fristlos zu kündigen. Der Versicherer 
hat kein Kündigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt 
bestehen, wenn die Obliegenheitsverletzung unverschuldet war. 
 
Bezweckte die verletzte Obliegenheit allerdings die Gefahrminderung 
oder die Verhütung einer Gefahrerhöhung, verliert der Versicherungs-
nehmer seinen Versicherungsschutz dann nicht, wenn die Verletzung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
 
 

III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 - 14) 
 
 
§ 7   Versicherung für fremde Rechnung; Abtretung des  
 Versicherungsanspruchs 
 
1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen 
andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden 
alle in dem Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers 
getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße 
Anwendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben 
dem Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 
 
2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in 
§ 4 II Ziff. 2 genannten Personen gegen die Versicherten sowie 
Ansprüche von Versicherten untereinander sind von der Versicherung 
ausgeschlossen. 
 

3. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer endgültigen 
Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung des Versicherers nicht 
übertragen werden. 
§ 8   Beitragszahlung; Beitragsregulierung; 
Beitragsangleichung; 
 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
I. 1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die 
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.  
 
2. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versich-
erungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht.  
 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeit ig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 
 
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wieder-
holt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 
 
3. Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
 
Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Der Versicherer 
ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 
 
4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung darauf hingewiesen wurde. 
 
5. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungs-
aufforderung darauf hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt 
und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungs-
fälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung 
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 
 
6. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen. 
 
II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer 
Aufforderung des Versicherers, welche auch durch einen der Bei-
tragsrechnung aufgedruckten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung 
darüber zu machen, ob und welche Änderung in dem versicherten 
Risiko gegenüber den zum Zwecke der Beitragsbemessung gemachten 
Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats 
nach Erhalt der Aufforderung zu machen. Auf Erfordern des Ver-
sicherers sind die Angaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige 
Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum Nachteil des Ver-
sicherers berechtigen diesen, eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe 
des festgestellten Beitragsunterschieds vom Versicherungsnehmer zu 
erheben, sofern letzterer nicht beweist, dass die unrichtigen Angaben 
ohne ein von ihm zu vertretendes Verschulden gemacht worden sind. 
 
2. Auf Grund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen 
wird der Beitrag entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung richtig 



 
gestellt. Er darf jedoch nicht geringer werden als der Mindestbeitrag, 
der nach dem Tarif des Versicherers zur Zeit des Versicherungsab-
schlusses galt. Alle entsprechend § 8 III nach dem Versicherungsab-
schluss eingetretenen Erhöhungen oder Ermäßigungen des Mindest-
beitrags werden berücksichtigt. Beim Fortfall eines Risikos wird der 
etwaige Minderbeitrag vom Eingang der Anzeige ab berechnet. 
 
3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige recht-
zeitig zu erstatten, so kann der Versicherer für die Zeit, für welche die 
Angaben zu machen waren, an Stelle der Beitragsregulierung 
(II Ziff. 1) als nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in Höhe des für 
diese Zeit bereits gezahlten Beitrags verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Empfang der 
Aufforderung zur Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer ver-
pflichtet, den etwa zu viel gezahlten Betrag des Beitrags 
zurückzuerstatten. 
 
4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen 
mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre Anwendung.  
 
III.1. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden 
Jahres, um welchen Prozentsatz sich der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen, welche die zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer im vergangenen 
Kalenderjahr geleistet haben, gegenüber dem vorvergangenen Jahr 
erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er 
auf die nächst niedrigere durch fünf teilbare ganze Zahl ab.  
 
Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den einzelnen 
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Schadenermittlung, die 
aufgewendet worden sind, um die Versicherungsleistungen dem Grunde 
und der Höhe nach festzustellen. 
 
Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch 
die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 
 
2. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich 
aus Ziff. 1 Abs. 1 Satz 2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). 
 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf der 
Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, 
um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen 
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem 
vorstehenden Absatz ergeben würde. 
 
3. Liegt die Veränderung nach Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs. 2 unter 
5 Prozent, so entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 
 
4. Die Beitragsangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen 
Folgejahresbeiträge. Sie wird dem Versicherungsnehmer mit der 
Beitragsrechnung bekannt gegeben. 
 
5. Soweit der Folgejahresbeitrag nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet wird, findet keine Beitragsangleichung statt. 
 
IV. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrages der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  
 
Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risiken hat 
der Versicherer Anspruch auf den Teil des Beitrages für diese Risiken 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 
 
 

§ 9   Vertragsdauer; Kündigung; Betriebsübergang; Wegfall 
des 
 versicherten Risikos; Doppelversicherung 
 
I. 1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen.  
 
2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.  
3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.  
 
II. 1. Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Beitragsangleichung ge-
mäß § 8 III Ziff. 2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Eine 
Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 
 
2. Das Versicherungsverhältnis kann ferner gekündigt werden, wenn 
von dem Versicherer auf Grund eines Versicherungsfalles eine 
Schadenersatzzahlung geleistet oder der Haftpflichtanspruch rechts-
hängig geworden ist oder der Versicherer die Leistung der fälligen 
Entschädigung verweigert hat. 
 
3. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat 
nach der Schadenzahlung oder der Rechtshängigkeit des Haftpflicht-
anspruchs oder der Leistungsverweigerung des Versicherers 
zugegangen sein. 
 
4. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem 
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird.  
 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
5. Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf 
den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  
 
6. Bei einer Vertragsdauer von mehr als fünf Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des fünften Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein. 
 
III.1. Wird ein Unternehmen, für das eine Betriebs-Haftpflichtver-
sicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums aus 
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten 
ein. 
 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines Nießbrauchs, 
eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem 
Dritten übernommen wird.  
 
2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 
n durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 

einem Monat  
 
n durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 

Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
 
gekündigt werden. 
 



 
3. Das Kündigungsrecht erlischt, 
 
n wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 

Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten 
Kenntnis erlangt; 

 
n wenn der Drit te es nicht innerhalb eines Monats nach dem 

Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte 
von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode, haften der bisherige Versicherungsnehmer und 
der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner. 
 
5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den 
bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht 
außer Verhältnis zur Schwere des Verstoßes. 
 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt 
bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 
 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, 
in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies 
gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
IV. Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall 
kommen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. 
 
V. 1. Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.  
 
2. Wenn eine Doppelversicherung zu Stande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des 
später geschlossenen Vertrages verlangen. 
 
3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer 
es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der 
Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird mit 
dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt 
wird.  
 
 
§ 10   Verjährung; Klagefrist 
 
1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei 
Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die 
Leistung verlangt werden kann. 
 
Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum 
Zugang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers bei der Frist-
berechnung nicht mit. 
 
2. Hat der Versicherer den Versicherungsschutz abgelehnt, so besteht 
kein Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer diesen nicht innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend 
macht. Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Ablehnung 
des Versicherers. Die Rechtsfolgen der Fristversäumnis treten nur ein, 
wenn der Versicherer dabei auf die Notwendigkeit der fristgerechten 
gerichtlichen Geltendmachung hingewiesen hat. 
 
 
§ 11   Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs 
 nehmers  
 
I. 1. Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter sind ver-
pflichtet, dem Versicherer bei Abschluss des Vertrages alle ihm be-
kannten gefahrerheblichen Umstände schriftlich, wahrheitsgemäß und 
vollständig anzuzeigen, insbesondere die im Versicherungsantrag 
gestellten Fragen ebenso zu beantworten. Gefahrerheblich sind die 
Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers 



 
Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten 
Inhalt abzuschließen. Ein Umstand, nach dem der Versicherer 
ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als 
gefahrerheblich. 
 
2. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Versich-
erungsnehmers oder von einem Vertreter ohne Vertretungsvollmacht 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss 
sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.  
 
II. 1. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versich-
erungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand 
nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungs-
nehmer der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. Der 
Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von der Verletzung der 
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch 
Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer. 
 
2. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die nicht an-
gezeigten gefahrerheblichen Umstände oder deren unrichtige Anzeige 
kannte. Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder von ihm noch 
von seinem Bevollmächtigten schuldhaft gemacht wurden. 
 
Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen Umstände 
anhand schriftlicher vom Versicherer gestellter Fragen anzuzeigen, 
kann der Versicherer wegen einer unterbliebenen Anzeige eines Um-
stands, nach dem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur zurück-
treten, wenn dieser Umstand entweder vom Versicherungsnehmer 
oder von dessen Bevollmächtigtem arglistig verschwiegen wurde. 
 
3. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
 
Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Versicherer den 
Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang 
der Leistung Einfluss gehabt hat. 
 
Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versicherungsnehmer ver-
pflichtet, die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine 
Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. Der 
Versicherer behält aber seinen Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der der im Zeitpunkt des Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.  
 
III.Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil eine 
Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers ohne Verschulden verletzt 
wurde, hat der Versicherer, falls für die höhere Gefahr ein höherer 
Beitrag angemessen ist, auf diesen Beitrag ab Beginn der laufenden 
Versicherungsperiode Anspruch. Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss 
des Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand 
dem Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil er dem 
Versicherungsnehmer nicht bekannt war. 
 
Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des 
Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen einen höheren 
Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer den Versicherungs-
vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, 
nachdem der Versicherer von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis 
erlangt hat, kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an geltend gemacht 
wird, in dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 
oder von dem nicht angezeigten Umstand Kenntnis erlangt.  
 

IV. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 
 
 
§ 12   Anzuwendendes Recht  
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
§ 13   Gerichtsstände  
 
1. Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Hat ein 
Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, 
ist auch das Gericht des Ortes zuständig, an dem der Versicherungs-
agent zur Zeit der Vermit tlung oder des Abschlusses seine gewerbliche 
Niederlassung oder - bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung - 
seinen Wohnsitz hatte. 
 
2. Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können 
bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen 
Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine 
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Versicherungsnehmers zuständigen Gericht geltend machen. 
 
 
§ 14   Anzeigen u nd Willenserklärungen 
 
1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet 
werden. 
 
2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie 
ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beförderung dem 
Versicherungsnehmer zugegangen sein würde. 
 
3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 2 
entsprechende Anwendung. 
 



 
 
 
 
 
 
Der Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB), dem Handelsgesetzbuch (HGB), dem Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), der 
Zivilprozessordnung (ZPO) und dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) ist als Anhand  
AZ 120 beigefügt.  
__________________________________________________________________________________________________________________

_____ 



 

B Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen 
 

; 

Versicherungsumfang – Single Privat-Haftpflichtversicherung –XXL 
 
 XXL-Schutz 
Versicherungssummen  
Personen-, Sach- und Vermögensschäden wahlweise 
Vorsorgeversicherung in Höhe der  

Versicherungssumme 
Mitversicherte Personen   
Minderjährige unverheiratete Kinder l 
Volljährige unverheiratete Kinder in Schul- oder unmittelbar 
anschließender Erstausbildung 

l 

Volljährige unverheiratete Kinder im Anschluss an Schulausbildung 
während Wartezeit auf Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium  

unbegrenzt  

Volljährige unverheiratete Kinder nach abgeschlossener 
Erstausbildung, während Wartezeit auf weitere Ausbildung (Lehre, 
Studium, Referendarzeit) oder während Arbeitsplatzsuche 

1 Jahr 

Volljährige unverheiratete Kinder während freiwilligem zusätzlichen 
Wehrdienst  

vor, während oder im Anschluss 
an die Berufsausbildung 

Volljährige unverheiratete Kinder in Zweitausbildung (Lehre, 
Ausbildungsplatz oder Studium) unmittelbar im Anschluss an 
Erstausbildung bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 

l 

Ein alleinstehender Elternteil in häuslicher Gemeinschaft  l 
Ein pflegebedürftiger Angehöriger in häuslicher Gemeinschaft (mind. 
Pflegestufe I) 

l 

Gastkinder, Austauschschüler (subsidiär) l 
Haushaltshilfe einschl. Au-pair l 
Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr  
Inhaber ( z. B. Eigentümer oder Mieter) von 
- einer oder mehrerer Wohnungen – auch Eigentums- und 

Ferienwohnungen – 
- einem Wohnhaus, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei 

abgeschlossene Wohnungen befinden 
- einem Wochenend-/Ferienhaus oder einem auf Dauer fest 

installierten Wohnwagen 
- zugehörige Garagen, Gärten sowie einem Schrebergarten, 
soweit vom VN oder mitversicherten Personen selbstgenutzt  

l  
EU, EFTA1 

Vermietung von einzelnen Wohnräumen  l  
EU, EFTA1 

Vermietung von  
- einer Eigentumswohnung (auch Ferienwohnung) sowie 

dazugehörige Garagen 
- einer einzelnen Garage 

l  
EU, EFTA1 

Bauherren (Bausumme) unbegrenzt 
Gewässerschäden aus Kleingebinden (bis 50 kg/300 kg)  l 
Fahrzeuge   
Kfz und Anhänger auf eigenem Grundstück ohne Rücksicht auf 
Höchstgeschwindigkeit  

l 

Alle Kfz bis 6 km/h, z. B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge l 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h, z. B. Rasenmäher, 
Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen 

l 

Elektrorollstühle bis 6 km/h l 
Besitz und Gebrauch von ferngesteuerten Modell-/Spielzeugfahrzeuge l 
Gebrauch von Flugmodellen kein Antrieb durch Treibsätze/Motoren, 
keine Versicherungspflicht (bis 5kg) 

l 

Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen (subsidiär) l 
Eigene Wassersportfahrzeuge  alle Fahrzeuge (z. B. Surf und 

Windsurfbretter), jedoch ohne 
Motoren oder Treibsätze; 

Segelboote bis zu 4 m 
Rumpflänge (auch mit 

Hilfsmotor) 
 



 
1  European Free Trade Association (Europäisches Freihandelsabkommen) zwischen den 4 Staaten Island, Liechtenstein, Schweiz und Norwegen 



 
 XXL-Schutz 
Tiere   
Halten und Hüten von zahmen Haustieren, nicht jedoch Hunden, 
Rindern, Pferden, gewerbliche Tierhaltung 

l 

Hüten von fremden Hunden – keine gefährlichen Hunde sowie Hunde 
deren Haltung aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer 
Erlaubnispflicht unterliegen 

l 

Reiten fremder Pferde  l 
Fahren fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken l 
Sonstiges  
Tätigkeit als Tagesmutter – bis max. 5 Kinder l 
Sachschäden aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht 5.000 EUR², SB 100 EUR 
Sachschäden durch deliktunfähige Minderjährige 5.000 EUR² 
Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung 2.500 EUR², SB 100 EUR 
Sachschäden durch allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, 
Dämpfen und Feuchtigkeit  

l 

Häusliche Abwässer und Rückstau des Straßenkanals l 
Schäden an fremden, gemieteten oder geliehenen Sachen 1.500 EUR³, SB 100 EUR 
Mietsachschäden (inkl. Mobiliar in Hotels, FW, FH) l 
Verlust von fremden Schlüsseln zu versicherten Immobilien 20.000 EUR²,  

SB 10 % mind. 100 EUR 
Forderungsausfallversicherung 2 Mio EUR³ 
Auslandsaufenthalt innerhalb Europas unbegrenzt 
Auslandsaufenthalt außerhalb Europas 3 Jahre 
Kautionsleistung bei Schäden innerhalb Europas 25.000 EUR 

 
l generell bis zur Höhe der Versicherungssumme mitversichert  
 
 
2  pro Versicherungsjahr max. das Zweifache 
3  pauschal für Personen- und Sachschäden, ohne Vermögensschäden 
 
 



 

1 Single Privat-Haftpflichtversicherung XXL-Schutz 
 
 
1.1  Versichertes Risiko 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als Privatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens 
insbesondere  den in den Ziff. 1.2 bis 1.5 aufgeführten Tatbeständen 
und Eigenschaften. 
 
Ausgenommen sind die Gefahren  
 
n eines eigenen oder fremden Betriebes oder Gewerbes; 
 
n eines Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes); 
 
n einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art; 
 
n einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.  
 
 
1.2  Familie, Haushalt u nd Sport 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
1.2.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der Aufsichts-

pflicht über Minderjährige - auch bei vorübergehender Aufsicht 
über fremde Kinder - ; 

 
1.2.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 
 
1.2.3 als Radfahrer; 
 
1.2.4 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist die Ausübung der 

Jagd  -  vgl. jedoch § 4 I Ziff. 4 AL-AHB 2003; 
 
1.2.5 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von  

Hieb-, Stoss- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, 
nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen; 

 
1.2.6 aus der Tätigkeit als Tagesmutter von bis zu 5 Kindern, insbe-

sondere aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur Betreuung 
übernommener minderjähriger Kinder im Rahmen des eigenen 
Haushalts, auch außerhalb der Wohnung, z. B. bei Spielen, 
Ausflügen usw. 
 
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder 
bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreu-
enden Kinder erleiden. 
 
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sa-
chen der zu betreuenden Kinder.  
 
Bei Überschreitung der genannten Anzahl von Kindern entfällt 
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung gem. § 2 AL-AHB 2003.  

 
1.2.7 aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht an einer  

Fach-, Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität (wie z. B. 
Laborarbeiten). 

 
Hierbei ist mitversichert – abweichend von § 4 I Ziff. 6 a und b 
AL-AHB 2003 – die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung oder Vernichtung von Ausbildungsgegenständen 
(auch Maschinen), die von den Schulen zur Verfügung bzw. 
bereitgestellt wurden. 

 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, 
Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung sowie Schäden an 
Leihbüchern. 

 
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungs-
summe je Versicherungsfall 5.000 EUR, begrenzt auf das Zwei-
fache dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres.  
 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR 
selbst zu tragen. 

 
 
1.3  Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr 
 
Versichert  ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber (z.B. Eigentümer 
oder Mieter) 
 
1.3.1 einer oder mehrerer Wohnungen – auch Eigentums- oder 

Ferienwohnungen -; 
 
Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungsschutz 
in der Eigenschaft als Sondereigentümer. Dabei sind 
mitversichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft 
der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des 
Gemeinschaftseige ntums. Die Leistungspflicht 
erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil 
an dem gemeinschaftlichen Eige ntum. 

 
1.3.2 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei 

abgeschlossene Wohnungen befinden; 
 
1.3.3 eines Wochenend-/Ferienhauses oder eines auf Dauer und ohne 

Unterbrechung fest installierten Wohnwagens 
 
einschließlich der zu den Immobilien gem. Ziff. 1.3.1 bis 1.3.3 
gehörenden Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens.  
 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten 
Objekte  
 
n ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden und 
 
n im Inland, der EU oder EFTA1 gelegen sind.   
 
Bei Auslandsaufenthalten gem. Ziff. 1.13 ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung und Anmietung 
(nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und 
Häusern gem. Ziff. 1.3.1 bis 1.3.3 mitversichert, sofern diese  zu 
eigenen Wohnzwecken verwendet werden. 
 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währung-
sunion angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen 
ist. 

 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
n aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in 

den vorgenannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instand-
haltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 
Gehwegen); 

 
n als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung 

bis zum Besitzwechsel bestand; 
 



 
n der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 
 
 
 
1 European Free Trade Association (Europäisches 

Freihandelsabkommen) zwischen den 4 Staaten Island, 
Liechtenstein, Schweiz und Norwegen 

n als Bauherr oder aus der Ausführung von Bauarbeiten in Eigenleis-
tung (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbei-
ten). 

 
Hierbei ist mitversichert  die gesetzliche Haftpflicht 
 
n der vom Versicherungsnehmer beim Bau beschäftigten Personen 

für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrich-
tungen für den Versicherungsnehmer verursachen; 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII 
handelt. 

 
n bei Neubauten, als Besitzer des zu bebauenden Grundstücks für 

die Dauer der Bauzeit; 
 

n abweichend von § 4 I Ziff. 6 b AL-AHB 2003 wegen der Be-
schädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern 
durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. 
 
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungs-
schutz, wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf 
Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum 
Zwecke des Be-oder Entladens.  
 
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt 
gem. § 4 I Ziff. 6 b AL-AHB 2003 die Beschädigung der Ladung 
von Fahrzeugen und Containern. 
 
Von jedem Fahrzeugschaden sowie Schaden an Containern durch 
Be- und Entladearbeiten hat der Versicherungsnehmer 20 %, 
mindestens aber 50 EUR, höchstens 5.000 EUR selbst zu 
tragen. 
 
Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz in 
vorstehendem Umfang nur, soweit derartige Schäden nicht 
durch mechanische Be- und Entladevorrichtungen entstanden 
sind. 
 

Nicht versichert sind 
 
n die Bauplanung und Bauleitung; 
 
n Haftpflichtansprüche aus Veränderungen der Grundwasser-

verhältnisse; 
 

n aus der Vermietung (auch gelegentliche Vermietung) 
 

- von einzelnen Wohnräumen, nicht jedoch von Wohnungen 
oder zu gewerblichen Zwecken verwendeten Räumen; 

 
- einer einzelnen Garage; 
 
- einer Eigentumswohnung (auch Ferienwohnung) sowie dazuge-

hörige Garagen. 
 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genannten 
Objekte im Inland, der EU oder EFTA1 gelegen sind. 

 

Falls besonders vereinbart, ist auch mitversichert die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Vermietung 
 
n eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abge-

schlossene Wohnungen befinden und die zweite Wohnung weder 
vom Versicherungsnehmer und/oder einer versicherten Person 
bewohnt wird; 

 
n weiterer Eigentums-/Ferienwohnungen; 
 
n von zu gewerblichen Zwecken genutzten Räumen; 
 
n weiterer einzelner Garagen; 
n von Fremdenzimmern mit der Abgabe von Speisen. 
 
 
1.4  Fahrzeuge  
 
Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, 
Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft -, Luft- oder 
Wassersportfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden. 
 
Versichert  ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht 
werden durch den Gebrauch von folgenden nicht zulassungspflichtigen 
und nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen 
 
1.4.1 Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchst -

geschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und 
Plätzen verkehren1; 

 
1.4.2 Kraftfahrzeuge bis 6 km/h bauartbestimmter Höchstgeschwin-

digkeit; 
 
1.4.3 selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bis 20 km/h 

bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit (z. B. selbstfahrende 
Rasenmäher, Schneeäumeräte, Kehrmaschinen)2; 
 

1.4.4 von maschinell angetriebenen Krankenfahrstühlen (Elektroroll-
stühle), bis 6 km/h bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit; 

 
Hierfür gilt: 

 
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff 2 b 
und § 2 Ziff. 3 c AL-AHB 2003. 

 

                                                                 
1 Hinweis: Bei Grundstücken und Grundstücksteilen (z. B. Privatweg), 
die Besuchern oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um 
sog. beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit 
mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 
km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Grundstücken 
oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig mit der Folge, 
dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der 
Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) 
abgeschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten 
Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahmegenehmigung nach § 
70 Abs. 1 Ziff. 2 StVZO – bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 
2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer 
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit nicht zur Beförderung von 
Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer 
vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge 
gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen 
beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, 
wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 
km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich nach dem K-Tarif zu 
versichern. 



 
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn  

 
n ein anderer Versicherer (z. B. Kraftfahrzeug-Haftpflicht-

versicherer) nicht leistungspflichtig ist oder er seine Leistungs-
pflicht wegen einer Obliegenheitsverletzung oder wegen 
gefahrerhöhenden Umständen nicht zu erbringen hat. 
§ 4 II Ziff. 1 AL-AHB 2003 bleibt unberührt; 

 
n der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungs-

falls nicht die vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis hat; 
 

n ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat. 
 
Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur 
Leistung bestehen, wenn  
 
n dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer 

ohne Verschulden annehmen durfte oder  
 
n den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fahrer 

nicht bewusst ermöglicht hat. 
 

1.4.5 ferngesteuerten Modell-/Spielzeugfahrzeugen; 
 
1.4.6 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

 
n die weder durch Motoren noch durch Treibsätze 

angetrieben werden und 
 
n deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt und 
 
n für die keine Versicherungspflicht besteht; 

 
1.4.7 Wassersportfahrzeugen  
 

n fremde Wassersportfahrzeuge, soweit Versicherungsschutz 
über die Haftpflichtversicherung des Halters nicht besteht 
(subsidiär); 

 
n eigene Wassersportfahrzeuge ohne Motor oder Treibsätze; 
 
n eigene Segelboote bis zu 4 m Rumpflänge (auch mit Hilfs-

motor); 
 
n eigene Surf- und Windsurfbretter. 

 
 
1.5  Tiere  
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
 
1.5.1 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten 

Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, 
Pferden, sonstigen Reit - und Zugtieren, wilden Tieren sowie 
von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden; 

 
1.5.2 als Hüter fremder Hunde, soweit dies nicht gewerbsmäßig 
erfolgt. 
 

Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tierhalters 
gehen diesem Versicherungsschutz voraus.  
 
Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von gefährlichen 
Hunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/oder 
Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen.  
 
Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, 
American Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, 
Cane Corso, Dobermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux 
(Bordeaux Dogge), Fila Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, 
Mastin Espanol, Mastino Napoletano, kaukasischer 

Owtscharka, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquin, 
Pitbull Terrier (American Pitbull), Rhodesian Ridgeback, 
Rottweiler, Staffordshire Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen 
mit diesen Hunden. 
 

1.5.3 als Reiter fremder Pferde oder als Fahrer fremder Fuhrwerke zu 
privaten Zwecken. 

 
Nicht versichert sind Ansprüche der Tier- oder Fuhrwerkshalter oder  
-eigentümer. 
 
 
1.6  Mitversicherte Personen 
 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der 
unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartners-
chaft 3 lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder). 
 
Der Versicherungsschutz bleibt nach Erreichung der Volljährigkeit 
bestehen, jedoch nur solange sie 
 
n sich in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden 

beruflichen Erstausbildung befinden (berufliche Erstausbildung - 
Lehre und/oder Studium -, nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen) oder 

 
n im Anschluss an die Schulausbildung auf einen Ausbildungsplatz, 

Lehre oder Studium warten oder 
 
n im Anschluss an die abgeschlossene berufliche Erstausbildung auf 

eine weitere Ausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) 
warten oder während der Suche nach einem Arbeitsplatz. 
Berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium oder 
umgekehrt, nicht jedoch Zweitlehre, Wechsel des Studienfaches 
oder Zweitstudium, Referendarzeit oder Arzt im Praktikum, 
Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen oder 

 
n vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung, Grund-

wehr- oder Zivildienst (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen 
Wehrdienstes) leisten oder 

 
n sich in einer Zweitausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder 

Studium) befinden, die unmittelbar im Anschluss an die 
Erstausbildung grenzt, längstens bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres.  

 
Falls besonders vereinbart, ist darüber hinaus auch mitversichert 
die gesetzliche Haftpflicht volljähriger Kinder als Privatperson, 
solange sie unverheiratet sind, nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft 4 und mit dem Versicherten in häuslicher 
Gemeinschaft leben. 
 
 

                                                                 
3 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft 
nach dem Recht anderer Staaten lebt. 



 
1.7  Nachversicherungsschutz für ausscheidende 
Personen 
 
Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, weil Kinder 
volljährig wurden, geheiratet, eine eingetragene Lebenspartnerschaft 4 
eingegangen sind oder ihre Ausbildung, Lehre oder Studium beendet 
haben (Ziff. 1.6), so besteht Nachversicherungsschutz bis zum 
nächsten Hauptfälligkeitstermin, mindestens aber für 6 Monate. Wird 
für die ausscheidende Person bis dahin keine neue Privat -Haftpflicht-
versicherung bei der ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
abgeschlossen, so entfällt die Nachversicherung rückwirkend.  
 
 
1.8  Alleinstehender Elternteil und pflegebedürftiger 

Angehöriger 
 
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht eines mit 
dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

 
n alleinstehenden Elternteils des Versicherungsnehmers; 

 
n pflegebedürftigen (mind. Pflegestufe I im Sinne der Sozialen 

Pflegeversicherung) Angehörigen. 
 

Als Angehörige gelten Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -
kinder, Stiefeltern und –kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein 
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind). 

 
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag wird nur geboten, soweit 
keine andere Privat -Haftpflichtversicherung besteht. 

 
1.9  Gastkinder, Austauschschüler 
 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht von Gast-
kindern und Austauschschülern des Versicherungsnehmers und 
vergleichbaren, vorübergehend in den Haushalt des Versicherungs-
nehmers integrierter Personen, soweit keine andere Privat -
Haftpflichtversicherung besteht. 

 
 

1.10 Im Haushalt tätige Personen einschl. Au -pair 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des 
Versicherten beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser 
Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder 
gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen. 
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII handelt. 
 
 
1.11 Sachschäden du rch deliktunfähige Minderjährige  
 
Sachschäden durch mitversicherte minderjährige Kinder werden auf 
Wunsch des Versicherungsnehmers zugunsten des geschädigten 
Dritten ersetzt, wenn  
 
n der Minderjährige nur aus Gründen seiner Minderjährigkeit gem. 

§ 828 BGB nicht verantwortlich ist und  
 
n der Dritte ganz oder teilweise nicht auf andere Weise Ersatz zu 

erlangen vermag und 
 
n weder Versicherungsnehmer noch die mitversicherten Personen 

ihre Aufsichtspflicht verletzt haben.  
 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner 
Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. wegen 
Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses 
Vertrages sind. 
 
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet.  
 
Entschädigt werden Schadenersatzansprüche wegen Schäden an 
Sachen des Dritten, die durch das Schadenereignis zerstört oder 
beschädigt wurden oder - abweichend von § 1 Ziff. 3 AL-AHB 2003 - 
infolge des Schadenereignisses abhanden gekommen sind.  
 
Die Höchstersatzleistung beträgt  im Rahmen der Versicherungssumme 
je Versicherungsfall 5.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  
 
 
1.12 Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung 
 
Der Versicherer wird bei Sachschäden aus einer Gefälligkeitshandlung 
(unentgeltlicher Hilfeleistung) gegenüber dem Geschädigten keinen 
Haftungsverzicht für einfache Fahrlässigkeit einwenden, soweit dies 
der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. 
Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. 
 
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 
 
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungssumme 
je Versicherungsfall 2.500 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  
 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen. 
 
 
1.13 Auslandsaufenthalt 
 
Eingeschlossen – abweichend von § 4 I Ziff. 3 AL-AHB 2003 – ist 
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Ver-
sicherungsfällen - soweit der inländische Wohnsitz beibehalten wird – 
bei Aufenthalten  
 
n innerhalb Europas ohne zeitliche Begrenzung; 
 
n außerhalb Europas bis zu einer Dauer von drei Jahren. 
 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen 
ist. 
 
 
1.14 Kautionsleistung bei Schäden im Ausland 
 
Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 
Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung 
von Leistungen auf Grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu 
hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den 
erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 25.000 EUR zur 
Verfügung. 
 
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. 
 
Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder 
für die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen 
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 
 



 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in 
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen 
ist. 
 
 
1.15 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung, häusliche 

Abwässer und Rückstau 

Eingeschlossen – teilweise abweichend von § 4 I Ziff. 5 AL-AHB 
2003 – sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden durch  
 
n allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen 

oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. 
dgl.); 

 
n häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rückstau des 

Straßenkanals. 
 
Der Versicherer wird sich insoweit nicht auf den Einwand der allmäh-
lichen Einwirkung von Feuchtigkeit berufen. 
 
 
1.16 Schäden an fremden, gemieteten oder geliehenen 
Sachen 
 
Eingeschlossen – in Ergänzung zu § 1 Ziff. 3 und abweichend von 
§ 4 I Ziff. 6 a AL-AHB 2003 - ist die gesetzliche Haftpflicht aus der 
Beschädigung, der Vernichtung oder dem Abhandenkommen 
gemieteter oder geliehener Sachen. 
 
Für Schäden an fremden beweglichen Sachen in Hotelzimmern, 
Ferienwohnungen und –häusern besteht Versicherungsschutz gem. 
Ziff. 1.17. 
 
Ausgeschlossen bleiben 
 
n alle sich daraus ergebenden Vermögensfolgeschäden; 
 
n Schäden an Sachen, die den versicherten Personen für mehr als 

3 Monate überlassen wurden; 
 
n Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten 

Person dienen; 
 
n Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Bean-

spruchung; 
 
n Ansprüche wegen Abhandenkommens  von Geld, Urkunden und 

Wertpapieren. 
 

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungssumme 
je Versicherungsfall 1.500 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  
 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen. 
 
 
1.17 Schäden an gemieteten Wohnräumen  
 
Eingeschlossen – abweichend von § 4 I Ziff. 6 a AL-AHB 2003 – ist 
die gesetzliche Haftpflicht wegen 
 
n Schäden an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 

gemieteten Räumen in Gebäuden einschließlich dazugehöriger 
Balkone, Terrassen und Loggien 

 

n Schäden an beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwoh-
nungen oder -häusern, die der Versicherungsnehmer vorübergehend 
gemietet hat  

 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
 
Ausgeschlossen sind 

 
n Haftpflichtansprüche wegen 

 
- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 
 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 
 
- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen 

besonders versichern kann; 
 

n die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden 
Rückgriffsansprüche. 

 
 
1.18 Verlust von fremden Schlüsseln zu versicherten 
Immobilien 
 
Eingeschlossen - in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 AL-AHB 2003 und 
abweichend von § 4 I Ziff. 6 a AL-AHB 2003 - ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch 
General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage) zu den gem. 
Ziff. 1.3.1 bis 1.3.3 mitversicherten Immobilien, die sich rechtmäßig 
im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. 
 
Versichert sind ausschließlich die Kosten  
 
n für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließan-

lagen sowie 
 
n für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und 
 
n für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem 

Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt 
wurde. 

 
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Ge-
meinschaft der Wohnungseigentümer. Die Leistungspflicht erstreckt 
sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem 
gemeinschaftlichen Eigentum. 
 
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche  
 
n aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüssel sowie sonstigen 

Schlüsseln zu beweglichen Sachen; 
 
n aus allen sich aus dem Schlüsselverlust ergebenden Vermögens-

schäden; 
 
n aus sonstigen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 

Einbruchs). 
 
Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungssumme 
je Versicherungsfall 20.000  EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser 
Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.  
 
Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 % mind. 
100 EUR selbst zu tragen. 
 
 



 
1.19 Ausfall von Forderungen aus Haftpflichtansprüchen 

(Forderungsausfallversicherung) 
 

1.19.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 
 

Hat ein Versicherter (Versicherungsnehmer oder mitver-
sicherte Person gem. Ziff. 1.6.1 bis 1.6.3) 

 
n   wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte 

Schadenersatzansprüche 
 

n  und kann er diese berechtigten Forderungen gegen den 
Schadenersatzpflichtigen nicht oder nicht voll 
durchsetzen (Forderungsausfall – siehe Ziff. 1.19.3), 

 
so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Schaden-
ersatzpflichtige als Versicherter Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang dieses Vertrages. 

 
Der Versicherer prüft die Haftpflichtfrage und leistet den 
Ersatz der Entschädigung, welche der Schadenersatzpflichtige 
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts nach dem Recht eines EU-Mitgliedsstaates 
zu erbringen hat. Der Schadenersatzpflichtige oder sonstige 
Dritte haben keine Rechte aus diesem Versicherungsvertrag.  
 

1.19.2 Umfang des Versicherungsschutzes 
 

Versicherungsschutz besteht für Personen- oder Sachschäden 
in Folge von Versicherungsfällen, die während der 
Wirksamkeit dieses Vertrages 

 
n  im Inland oder 

 
n  im Ausland anlässlich eines vorübergehenden bis zu zwei 

Jahre dauernden Aufenthaltes des Versicherten bzw. 
Befindens einer Sache im Ausland eintreten, 

 
und zwar für den Ausfall der berechtigten Forderungen. 
 
Die Versicherungssumme beträgt 2.000.000 EUR pauschal für 
Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall. 
 
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres beträgt das Zweifache dieser Summe. 

 
Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflicht-
ansprüche gem. Ziff. 1.19.1 zur Folge haben könnte. 
 
Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein 
Versicherungsschutz. 
 

1.19.3 Leistungsvoraussetzungen 
 

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass 
 
n  der Schadenersatzpflichtige zahlungs-/leistungsunfähig 

ist; dies liegt vor, wenn auf Grund eines Urteils nach 
einem streitigen Verfahren oder eines Vergleiches vor 
einem ordentlichen Gericht in Europa 

 

- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung 
geführt hat; 

 
- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 

Schadenersatzpflichtige in den letzten drei Jahren die 
eidesstattliche Versicherung über seine Vermögens-
verhältnisse (»Offenbarungseid«) abgegeben hat; 

 
- ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durchgeführtes 

Konkurs-, Vergleichs- oder Insolvenzverfahren nicht zur 
vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches 
Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde; 

 
n dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/Leistungs-

unfähigkeit des Schadenersatzpflichtigen alle Umstände des 
Versicherungsfalles ausführlich, wahrheitsgemäß und unver-
züglich gemeldet werden und der Versicherer die gesetzliche 
Haftpflicht des Schadenersatzpflichtigen anerkennt; 

 
n an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadenersatz-

pflichtigen in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten 
werden, die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils ausge-
händigt und an deren erforderlichen Umschreibung auf den 
Versicherer mitgewirkt wird.  

 
Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versicherer zu belegen 
und nachzuweisen (z.B. Zeitpunkt, Ursache, Hergang, Art und 
Höhe der Schäden, Höhe des Forderungsausfalls, Vorlage eines 
rechtskräftigen Urteils, eines Vollstreckungsprotokolls oder 
sonstiger für die Beurteilung erheblicher Schriftstücke). 
 

1.19.4 Ausschlüsse 
 

Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren, die dem 
Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder 
Amtes (auch Ehrenamtes) des Schadenersatzpflichtigen 
zuzurechnen sind.  

 
Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an  

 
n  Kraft -, Luft-, Wasserfahrzeugen; 

 
n  Immobilien, für die gem. Ziff. 1.3.1 bis 1.3.3 kein 

Versicherungsschutz besteht; 
 
n  Pferden oder sonstigen Reit - oder Zugtieren oder an 

Zuchttieren. 
 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf  
 
n  Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der 

Rechtsverfolgung; 
 
n  Schäden, zu deren Ersatz 

 
-  bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können 

oder ein Dritter Leistungen zu erbringen hat (z. B. aus 
einer Hausratversicherung); 

 
-  ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen 

hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, 
Beteiligungsansprüche o. ä. von Dritten handelt;  

 
n  Forderungen auf Grund eines gesetzlichen oder 

vertraglichen Forderungsübergangs; 
 
n  Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 

Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden. 

 
 



 
1.20 Vorsorgeversicherung 
 
Heirat des Versicherten, Gründung einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft 4 oder das Zusammenleben des Versicherten mit einem 
Partner in eheähnlicher, häuslicher Gemeinschaft gelten als Um-
stände, die unter § 2 AL-AHB 2003 (Vorsorgeversicherung) fallen 
und die der Versicherungsnehmer zur Vereinbarung eines neuen 
Beitrags nach Aufforderung durch den Versicherer anzuzeigen hat. 
 
Abweichend von § 2 Ziff. 2 AL-AHB 2003 gelten die vereinbarten 
Versicherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung.  
 
 
1.21 Vermögensschäden  
 
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1 Ziff. 3 AL-AHB 2003 aus 
Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind.  
 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
 
n Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen; 

 
n Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, 

Erschütterungen); 
 
n planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 

gutachtlicher Tätigkeit; 
 
n Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, 

Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung 
sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

 
n der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 

Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 
 
n Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- , Kostenvor- und 

 Kosten-/-anschlägen; 
 
n Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 

verbundene Unternehmen; 
 
n Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, 

Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, 
Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung; 

 
n vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 

Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung; 

 
n Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, 

Wertpapieren und Wertsachen. 
 
Die AL-AHB 2003 finden sinngemäß Anwendung, soweit nicht die 
vorstehenden Bedingungen für Vermögensschäden entgegenstehen. 
 
 

1.22 Gewässerschaden – Restrisiko und Kleingebinde  
 
1.22.1 Gewässerschaden-Restrisiko 
 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit 
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch 
besondere Vereinbarung gewährt.) 

 
1.22.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde  
 

Versichert ist abweichend von Ziff. 1.22.1 die gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden, soweit das 
Gewicht von 50 kg je Behältnis nicht überschritten wird und 
die Gesamtlagermenge je mitversichertem Grundstück unter 
300 kg liegt und aus der Verwendung dieser Stoffe. 
 
Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mit -
versicherung. § 1 Ziff. 2 b – Erhöhungen und Erweiterungen – 
und § 2 AL-AHB 2003 – Vorsorgeversicherung – finden keine 
Anwendung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit 
besonderer Vereinbarung. 

 
1.22.3 Rettungskosten 
 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer 
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten) sowie 
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AL-AHB 2003). 



 
 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu 
ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die 
Versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des 
Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers.  

 
Zu Ziff. 1.22 und 1.23 gilt Folgendes: 
 
Risikobeschreibungen 
 
Die Gewässerschadenversicherung im Umfange dieser Bedingungen 
beziehen sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts.  
 
Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach besonderen Vereinbarungen 
beitragsfrei eingeschlossen ist. 
 
Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die 
dadurch entstehen, dass aus den versicherten Behältern 
gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer 
gelangen. 

 
Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit 
Wasser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit im 
Sinne des § 4 I Ziff. 5 AL-AHB 2003. 
 
Rettungskosten gem. Ziff. 1.22.3 und 1.23.3 entstehen bereits dann, 
wenn der Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von 
Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für 
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der 
Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist. 
 
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. 
Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, 
Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden 
wären, sind abzuziehen. 
 
Abweichend von Ziff. 1.23.1 sind andere Personen, die gefällig-
keitshalber diese Tätigkeiten ausüben, mitversichert für den Fall, dass 
sie aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 
 
 

 


